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Volksſchulen . E

3. Volksſchulen .

Die Volksſchulen haben die Aufgabe , das Kind zu einem verſtän⸗

digen und religiös⸗ſittlichen Menſchen zu bilden und in den , jedem

Erwachſenen im bürgerlichen Leben nöthigen Kenntniſſen zu unter⸗

richten . In der Regel mußin jeder politiſchen Gemeinde wenigſtens
eine ſolche Schule gehalten werden . Die Volksſchulen ſind confeſſionell ,
und zwar müſſen in denjenigen Gemeinden , in welchen ſchon vor

Verkündung des Geſetzes vom 28. Auguſt 1835 Volksſchulen ver⸗

ſchiedener Confeſſion beſtanden haben , vorbehaltlich der Ver⸗

einigung derſelben unter Zuſtimmung aller Theile und mit Staats⸗

genehmigung , dieſe Schulen confeſſionell getrennt erhalten bleiben ,

während ein Confeſſionstheil , der ſpäter an einem Orte eine Volks⸗

ſchule errichtete , dieſelbe mit ſeinen eigenen Mitteln erhalten muß .

Wo eine Volksſchule nur für eine Confeſſion beſteht , haben die Orts —

einwohner der anderen Confeſſionen das Recht , ihre Kinder in dieſe

unter Diſpenſation vom Religionsunterricht zu ſchicken.
Die Kinder der Staatsangehörigen müſſen vom vollendeten bten

bis zum vollendeten 14ten , beziehungsweiſe Mädchen bis zum vollen⸗

deten 13ten Jahre die Volksſchule beſuchen oder ſich darüber aus⸗

weiſen , daß ſie anderweit mindeſtens den gleichen Unterricht erhalten .

Der Aufwand für die Volksſchulen wird , ſoweit die vorhandenen

Fonds nicht reichen , durch die politiſche Gemeinde und ſubſidiär nach

genauen geſetzlichen Beſtimmungen durch die Staatskaſſe beſtritten .
Das geſammte Volksſchulweſen wird von den ſtaatlichen Schulbe⸗

hörden geleitet , mit Ausnahme des Religionsunterrichts , welchen die

Kirchen durch ihre Organe , übrigens mit Hilfe der Schullehrer , be—

ſorgen und überwachen .
Es gibt im Großherzogthum 535 evangeliſche , 1240 katholiſche und

51 iſraelitiſche Volksſchulen .

à) Ortsſchulräthe .

In jeder Gemeinde , beziehungsweiſe in jedem Orte beſteht für die

demſelben gehörigen Schulen derſelben Confeſſion ein Ortsſchulrath ,
welcher die unmittelbare Aufſicht über dieſe Schulen führt und die

örtlichen Schulfonds verwaltet .
Er beſteht aus dem Ortspfarrer , dem Bürgermeiſter und einem

Lehrer als geborenen Mitgliedern und 3 —5 gewählten Mitgliedern

aus der betreffenden Confeſſion , von denen eines durch den Gemeinde⸗

rath und kleinen Ausſchuß , die anderen durch die verheiratheten und

verwittweten Männer der Schulgemeinde ernannt werden . Für ge⸗

miſchte Schulen gehört zu dem Ortsſchulrath , außer dem Bürger

meiſter , der Ortspfarrer und ein Lehrer jeder Confeſſion , und die

Schulgemeinde wählt überdies 2 —6 weitere Mitglieder , hälftig aus

jeder Confeſſion . Der Vorſitzende wird durch die Regierung ernannt .
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